8. Anforderungen an den Hygieneplan auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)

Geltungsbereich: gesamte Einrichtung

1. Das Ziel ist es, übertragbare Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern und dabei die Mitwirkung und Zusammenarbeit aller an der Pflege beteiligten Personen und zuständigen Einrichtungen unter Beachtung der Eigenverantwortung der Träger und Leiter der Alten und Pflegeheime zu gewährleisten. (siehe § 1) Dieses Ziel sollte sich im Pflegekonzept oder im Hygienekonzept der Einrichtungen wiederfinden.

2. Die Information und Aufklärung über die Gefahren übertragbarer Krankheiten und die Möglichkeiten zu deren Verhütung sollten sich in den Beratungsangeboten der Alten- und Pflegeheime in Zusammenarbeit mit zuständigen Ämtern und Behörden und behandelnden Ärzten wiederspiegeln. (siehe § 3)

3. Die Alten- und Pflegeheime regeln durch innerbetriebliche Verfahrensweisen die Infektionshygiene (siehe § 36). Diese Verfahrensweisen sind allen Mitarbeitern bekannt und liegen in schriftlicher Form für alle Mitarbeiter zugänglich vor.

4. Die Alten- und Pflegeheime stellen sicher, dass vor, bei oder unmittelbar nach Heimaufnahme ein ärztliches Zeugnis vorliegt, dass bei dem Bewohner keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose vorhanden sind. (siehe § 36) In die Verfahrensweise zur Heimaufnahme eines Bewohners sollte dies aufgenommen werden.

5. In den Alten- und Pflegeheimen müssen Verfahrensweisen für den Ablauf der Meldepflicht nach §§ 6,8,9,10 vorliegen und die Vorraussetzungen für den fristgerechten Ablauf (innerhalb von 24 Stunden) geschaffen sein.

6. Allen Mitarbeitern der Alten- und Pflegeheime müssen die Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote (siehe § 42) bekannt sein, und es muss eine Verfahrensweise für die jährliche Belehrung nach § 43 vorliegen.
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